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Gastbeitrag

Warum ein ,,Nein‘‘ zum
Lissabon-Vertrag ein ,,Ja‘‘

zu Europa ist
B˛rsen-Zeitung, 17.6.2009

Es ist politisch unkorrekt, aber verfas-
sungsrechtlich geboten, den Lissabon-
Vertrag im Lichte von Demokratiege-
bot und Gewaltenteilung zu wˇrdi-
gen. Diese Wˇrdigung muss jene Er-
fahrungen auswerten, die seit dem
Kompetenzzuwachs durch den Maas-
tricht-Vertrag gesammelt wurden. Die
seither gewonnenen Erfahrungen im
Umgang der Gemeinschaftsorgane
mit den ihnen ˇbertragenen und da-
mit irreversibel anvertrauten Hoheits-
rechten sind trist: So hat die Kommis-
sion ihr Initiativmonopol miss-
braucht. Aufgrund der normativen
Unbestimmtheit ihrer Handlungsfel-
der und der Inflation ihrer Kompeten-
zen sowie deren Definition anhand
von Zielen ist sie zu einer regierungs-
ähnlichen Beh˛rde geworden. Als sol-
che hat sie sich indes der politischen
Rechenschaft und der rechtlichen
Bindung entwunden.

Diskretionäre Anwendung

Das Bewusstsein ihrer fachlich-ope-
rativen Überlegenheit gegenˇber Rat
und Parlament, ihrer Doppelrolle in
entscheidenden Gemeinschaftspoliti-
ken (Wettbewerb und Binnenmarkt)
als federfˇhrender Gesetzgeber und
exekutiver Gesetzesanwender haben
die EU-Kommission ermutigt, im Na-
men des jeweiligen gemeinschafts-
rechtlichen Politik-Ziels (Binnen-
markt, Wettbewerb, ausgeglichene ˛f-
fentliche Haushalte, Umweltschutz,
Netzwerke etc.) Kompetenzen wahr-
zunehmen, die ihr zweifelsfrei (noch)
nicht zustehen. Sie hat außerdem den
EG-Vertrag im Wege der Änderung
des Sekundärrechts materiellrecht-
lich modifiziert, Sekundärrechte im
Lichte politischer Entwicklungen ,,fle-
xibilisiert‘‘. Ferner wurde die Rechts-
anwendung u. a. durch Erfindung
˛konomischer Doktrinen diskretionär
gestaltet.
Darf der deutsche verfassungsän-

dernde Gesetzgeber einem Staaten-
verbund mit derartiger Machtkonzen-
tration in den Händen einer einzigen
Beh˛rde, die sich eindeutig als Regie-
rung versteht und faktisch die Freiheit
vom Recht verlangt, zusätzliche Kom-
petenzen einräumen ?
Wir sagen: Nein. Daher fˇhlen wir

uns verpflichtet, an die Bedingungen
des Maastricht-Urteils zu erinnern.

Demnach hat die EU – jenseits von de-
mokratischen Kompensationen – eine
Rechtsgemeinschaft zu sein. Als Wäh-
rungsunionmuss sie der Stabilität ver-
pflichtet sein. Ferner soll der EU keine
Befugnis zukommen, aus eigenem
Recht ihre Zuständigkeiten zu erwei-
tern. Vielmehr sollen die Mitglieds-
länder eigentlich Herren der Verträge
und damit der Integrationsdynamik
bleiben.

Totale Machtkonzentration

Seit 1994 ist genau das Gegenteil
eingetreten: Die Kommission ist nicht
länger Hˇterin der Verträge, sondern
setzt mit großem Erfolg alles daran,
Herrin derselben zu werden. Die ˛ko-
nomische Analyse von politischen In-
stitutionen liefert hierfˇr eine plausi-
ble Erklärung: Je mehr Befugnisse
eine Institution ohne gesonderte Legi-
timation herzuleiten vermag, umso
gr˛ßer ist der Anreiz, auf diesem
Weg fortzuschreiten. Die totale
Machtkonzentration ist unabänder-
lich die Folge. Kurzum: Maastricht
hat einen Leviathan geboren, der im
Namen Europas die demokratische
Legitimität seines Handelns fˇr ˇber-
flˇssig hält und die Teilhabe des deut-
schen Volkes an der europäischen In-
tegration entleert hat. Brˇssel ist zu
einem Gewalten-Konglomerat gewor-
den.
Dass Gewalten miteinander und in-

einander verschränkt sind, geh˛rt
zum grundgesetzlichen Standard, der
gemäß Art. 79 III nicht abbedungen
werden kann. Genau diese Minimalia
der Gewaltenteilung sind im Brˇsseler
Regime systemischer Gewaltenvermi-
schung aber untergegangen. Es mag
sein, dass die EU ein Staatenverbund
sui generis ist. Dies rechtfertigt ange-
sichts der ihr ˇbertragenen Hoheits-
rechte jedoch nicht, das Verfassungs-
prinzip der Gewaltenteilung durch
ein namenloses Regime selbstreferen-
zieller Eliten zu ersetzen.
Was in den sechziger Jahren ein Se-

gen war, als die Europäischen Ge-
meinschaft laufen lernte, ist späte-
stens mit dem Maastricht-Vertrag zu
einem Fluch geworden. Die Kommis-
sion hat unter Berufung auf das Ziel
der europäischen Integration eine
zentralisierende und rechtszersetzen-
de Dynamik entwickelt. Diese hat ge-
nau das Gegenteil des mit der beding-

ten Zustimmung gewährten verfas-
sungsgerichtlichen ,,Vertrauensvor-
schusses‘‘ von 1993 bewirkt: Die
Integration ist zu einem kaum mehr
steuerbaren Automatismus gewor-
den.
Angesichts dieser tristen Bilanz seit

Inkrafttreten des Maastricht-Vertra-
ges stellt sich nicht allein die Frage
der verfassungsrechtlichen Zulässig-
keit weiterer massiver Übertragungen
von Hoheitsrechten. Vielmehr stehen
wir vor dem Rätsel, dass die Bundes-
regierung unter Federfˇhrung des
Auswärtigen Amtes den Lissabon-Ver-
trag ˇberhaupt verhandelt hat und
ihn nunmehr als politische Leistung
preist.
Uns liegt daran, die europäische In-

tegration in Bahnen zu lenken, die die
Zustimmungsbedingungen des Maas-
tricht-Urteils wieder erfˇllbar machen
und die nachhaltige Funktionalität
der Europäischen Gemeinschaft ge-
währleisten. Mit der Inkraftsetzung
des Lissabon-Vertrags wˇrde diese
Chance verspielt.

Reform der Organisation

Das ,,Nein‘‘ zum Lissabon-Vertrag
sollte einhergehen mit einer Reform
der Organisationsgewalt der Bundes-
regierung bei der Europa-Politik.
Ohne die Federfˇhrung des Auswärti-
gen Amtes wäre es nie zum Lissabon-
Vertrages gekommen. In seltsamer
Kontinuität von Genscher zu Kinkel
und von Fischer bis zu Steinmeier
fˇhlt sich das Auswärtige Amt dem
,,gesamteuropäischen Interesse‘‘ mehr
verpflichtet als den deutschen Staats-
bˇrgern. Europapolitisch steht die
Entmachtung des Auswärtigen Amtes
also auf der Tagesordnung.
.......................................................
Die Autoren haben zusammen mit
Franz Ludwig Graf von Stauffen-
berg und Joachim Starbatty eine
Verfassungsbeschwerde gegen die
Ratifizierung des Lissabon-Vertrags
in Deutschland eingelegt. Das Bun-
desverfassungsgericht wird darˇber
zusammen mit weiteren Klagen am
Dienstag, 30. Juni, entscheiden.
.......................................................
Dieter Spethmann Ehemaliger Vor-
standschef der Thyssen AG und
Markus C. Kerber Prof. fˇr Volks-
wirtschaftsrecht an der TU Berlin
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